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(KEINE STRASSE IST
BELIEBT>

Titelbitd
Die Zo'llfneie Strasse ist ein Teilstück der
deutschen Bundesstrasse 317, die von Weil am

Rhein nach Titisee-Neustadt führt. Die Verbin-
dungsstrasse übenquert nund 70 m nach den
Landesgrenze bei Lönnach (im Vordergrund)
den Fluss Wiese, taucht dann in einen Tunnel ab
und steigt im Beneich der Landesgrenze bei
Weil am Rhein (im Hintergnund) wieden auf
das natünliche Terrain. Die Anschlussgestaltung
in Lönnach fühnte bis Mitte Januan 2OL3 zu

Diskussionen und venzögert die geplante
Eröffnung. (Foto: RP Fneiburg/ Erich Meyen

Luftaufnahmen)

Zwischen den deutschen Grenzstädten Lönnach und Weil am Rhein gab es

keine djnekte Verbjndung, doch schon seit 160 Jahren existient die Idee
zu einen solchen Strasse. 2006 wunde mit dem Bau der <Zollfreien Stnasse>
über Schweizer Gebiet begonnen. Nun steht das nund 750 m lange Teil-
stück der deutschen Bundesstnasse 317 von den Enöffnung. Das Gespräch
mit Bennd Mungul vom Regienungspnäsidium Fneiburg als Vertreten den
Bauherrschaft und Dr. Rodolfo Landi, dem Stellventretenden Leiten des
Tiefbauamts Basel-Stadt, thematisient die Besonderheiten dieser grenz-
überschneitenden Zusammenarbeit.

Die Städte Lörrach und Weil am Rhein liegen im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-

Schweiz und leiden erheblich unter dem Durchgangsverkehr, Zwischen den beiden Städten

existiert heute nur eine grossräumige Verbindung über die deutsche A9B und 45. Viele mo-

torisierte Verkehrsteilnehmer weichen deshalb auf die untergeordneten Strassenverbindun-

gen durch das Dorf Tüllingen und über Schweizer Gebiet durch die Gemeinde Riehen aus,

was vor allem während der Spitzenstunden am Morgen und Abend auch die Zollstellen

stark belastet und zu Staus führt. Durch die neue Verbindungsstrasse sollen die Ortszentren

von Lörrach, Weil am Rhein, Tüllingen und Biehen vom Pendlerverkehr entlastet und auf-

gewertet werden. Der gesamte motorisierte Durchgangsverkehr kann die Strasse benutzen.

Grenzabfertigungen sind nicht notwendig, beförderte Ware muss nicht verzollt werden.

Ein Zutritt zur Strasse auf Schweizer Seite ist nicht möglich.

TEC2l: Die Zollfreie Strasse ist ein grenzüberschreitender lnfrastrukturbau, wie es viele gibt

Was ist das Besondere daran?

Rodolfo Lardi (R.L.): Bei anderen grenzüberschreitenden Projekten bauen die Schweiz

und zum Beispiel Deutschland nach ihren Vorschriften jeweils bis zur Grenze. Da müssen

wir nur aufpassen, dass wir uns in Höhe und Lage treffen - man denke nur an den

Höhenunterschied zwischen den Widerlagern beim Bau der Hochrheinbrücke bei Laufen-

burg. Bei der Zollfreien Strasse hatte der Kanton Basel-Stadt die Aufgabe, das Land

zu enteignen und der Bundesrepublik zur Verfügung zu stellen. Deutschland baut also auf

Schweizer Hoheitsgebiet.

f EC21: Wie ist das möglich?

R.L.: 1852 wurde zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Grossherzog-

tum Baden ein Staatsvertrag zur Weiterführung der badischen Eisenbahn über schweizeri-

sches Gebiet geschlossen. Basel wollte erreichen, dass die Eisenbahn in die Stadt fährt.

Bernd Murgul (8.M.): lm Gegenzug erhielt die grossherzogliche badische Regierung mit

Artikel 34 dieses Vertrags das Recht, die Stadt Lörrach und das Wiesental mit Weil mit einer

Strasse über schweizerisches Gebiet zu verbinden.

TEC2l: Und dann ist sehr lang nichts geschehen. Warum wurde die ldee ausgerechnet 1977

wieder aufgegriffen?

R.L.: Das ist in Verbindung mit dem Nationalstrassenbau zu sehen. Beim Zusammenschluss

der schweizerischen 42 mit der deutschen A5 diskutierten die Beteiligten über den

Standort des Zollgebäudes, Es kam schliesslich vollständig aul deutschem Gebiet zu stehen.

GESPRACH SPARTN E R

Bennd Murgul, Baudinekton, Regierungspnä-
sidium Fneibung, Leiten Referat 46.3 - Baune-
fenat Süd, zuständig für die Pnojektsteuerung
Zollfreie Strasse.

Dr. Rodolfo Landi, dipl. Bauing. ETH/5IA,
Bau- und Venkehnsdepartement des Kantons
Basel-Stadt, Stellventnetender Leiter Tiefbau-
amt, lVlitglied den gemischten deutsch-schwei-
zenischen Kommission.
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01

0l Die Zollfneie Stnasse liegt am Hangfuss des
Tüllingen Bengs. Ber Fluss Wiese mit seiner
dichten Vegetation und der panallel dazu dinekt
am Hangfuss fliessende Weilmühleteich prägen
die Landschaft. Am linken Ufen der Wiese und
des Weilmühleteichs veplaufen von Bäumen ge-
säumte Fuss- und Velowege. Senknecht dazu
durchschneidet die Weilstrasse das Gelände.
Rechts der Wiese erschliesst sie das ehemalige
Freibad Riehen, in südwestlichen Richtung eine
Familiengartenanlage. (Foto: RP Freibung/
Erlch Meyen Luftaufnahmen)
02 Situation. (Gnafik: alw)
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Als Ausgleich sollie nun aber die Zollfreie Strasse gebaut werden. Am 25. April '1977 haben

die Bundesrepublik Deutschland und die Schweizerische Eidgenossenschaft einen aktuali-

sierten Vertrag abgeschlossen.

B.M.: Auf deutscher Seite begannen die Planungen und auf der schweizerischen die Ent-

eignungen. Zwischen 1989 und 1999 wurde der Anschluss auf der Weiler Seite gebaut. Die

Finanzierung verzögerte das Vorhaben. Es gab am Hochrhein eben Vorhaben mit höherer

Priorität,

TEC2l: Die Enteignungen führten ebenfalls zuProjeklverzögerungen. Entschied man sich

für einen Tunnel, um den Grundstückseigentümern entgegenzukommen?

B.M.: Der Bau eines Tunnels stand schon 1977 fest. Da das Terrain darüber genutzt werden

kann, wird die Schweiz so wenig wie möglich belastet.

R.L.: Land vollständig zu enteignen ist immer teurer, als ein Durchleitungsrecht zu erwirken.

Wir wollten natürlich auch einen alten Fehler nicht wiederholen: Die Schweiz hat Mitte

des 19. Jahrhunderts der Badischen Bahn das Land für einen Rangierbahnhof zur Verfügung

gestellt. Damals hat man nicht daran gedacht, dass die Bahn in 150 Jahren das Areal für

den Betrieb des Güterbahnhofs nicht mehr brauchen würde. Um 2005 hat die Bahn nach

einer Zwischennutzung das in Basel-Stadt liegende Areal Erlenmatt, das sie von der

Schweiz bekommen hat, an private Projektentwickler verkauft. Die Zollfreie Strasse wird

nach ihrer Fertigstellung Eigentum des Kantons Basel-Stadt, allerdings ohne die Ausstat-

tung. Die bleibi Eigentum der Bundesrepublik. Damit verhindern wir, dass Deutschland das
Land verkaufen kann, sollte die Strasse nicht mehr benötigt werden.

TEC2l: Anfang 2004war die Zollfreie Strasse durch Proteste der Bevölkerung in den

Schlagzeilen.

R.L.: lm Januar sollten Bäume für den Bau der Wiesenbrücke gefällt werden, der war für

Sommer 2004 geplant. Doch die Bevölkerung hat protestiert, das Gelände besetzt und

sich an die Bäume gekettet. Einerseits wegen der bevorstehenden Rodung, andererseits,
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<Bei Staatsvertnägen passient
immer das Gieiche: Bis alle Hünden
überwunden sind, sind die Verträge
nicht mehn ä jour.>

weil die ldee der Strasse aus ihrer Sicht überholt war. Die Strasse war nicht beliebt, keine

Strasse ist beliebt. Bei einem lnfrastrukturprojekt gibt es viele Einsprachen, und die Planung

war zu dieser ZeiI30 Jahre alt. Bei Staatsverträgen passiert immer das Gleiche: Bis alle

Hürden überwunden sind, sind die Verträge nicht mehr ä jour,

CH RON OLOGIE
Ab 1980 Studien zur Linienfühnung.
1968 Neuen Ventragsentwunf mit Linienfüh-
rung linkes Wieseufer-
1969 Ablehnung Rieh.ener Umfahnungsstrasse
und Annahme Grundwassenschutzzone Lange

Enlen bis Schweizengnenze,
1969 bis 1977 Vanjanten mit Schwergewicht
nechtes Wieseufen. Schwengewicht nicht
Landschaft s-, sondenn Gnundwassenschutz.
?5.94.t977 Ventnag mit heutiger Linienfüh-
nung genehmigt am 14.1"2.1977 dunch die
Bundesvensammlung.
1991 Auflage des geplanten Pnojekts mit den

heute gebauten Elementen.
1995 Genehmigung Pnojekt duFCh Politik, aben

Einspnachen den pnivaten Grundeigentümen.
1998 Fentigstellung Abschnitt 1: Südumfah-
nung Weil am Rhein.
2001 Ablehnung aller Einspnachen vom

Bundesgenicht. A1s erster Projekttei'l wind die
Bnücke überarbejtet und ausgeschnieben.
Parallel laufen die Enteignungen.
2004 Vengabe den Brückenbauanbeiten.
2Bg4/?gOS Einspnachen und Demonstnationen
gegen den Bau und die Rodungsbewilligung.
2004 bis e005 Umlegung den Endgashoch-
druckleitung im Beneich des Bnückenwiden-
lagers Ost.

20UE Abweisung aller Einsprachen und Bau-
beginn unten Polizeieinsatz.
2006 bis 20tl7 Bau Wiesebnücke.
2008 bis 2009 Bau Regenbecken, Fuss- und

Velounterf ührung und Sicherung Fundation
bestehende Weilbnücke.
?010 bis 201? Bau Tunnel und Tnassee.
2013 vorgesehen: Bau Anschluss Lönnach
(momentan blockient dunch Einsprachen).
2013 Vonaussichtliche Inbetniebnahme.

Hermann Käser, Dipl. Ing. ETHISIA,
H enmann. Kaesen@gruner. ch

TEC2l: Wie konnte man sich einigen?

R.L.: Die gemischte deutsch-schweizerische Kommissionl, eingesetzt vom Schweizer

Bundesrat und der deutschen Bundesregierung, analysierte die Standpunkte beider Parteien

Die Schweiz wollte die Strasse in der geplanten Form nicht. Für sie stellte sich die Frage,

ob sie den verkehrspolitischen Bedürfnissen noch entspreche. Deutschland hielt an der

Erfüllung des Staatsvertrags fest und war überzeugt, dass die Lösung städtebaulich

und verkehrstechnisch die beste Variante sei, um Weil am Rhein, Lörrach und Riehen zu

entlasten. Die Kommission empfahl im April 2004, auf Neuverhandlungen zu verzichten

und die Strasse zu bauen.

B.M.: Die Linienführung mit den Grenzpunkten wurde im Staatsvertrag von 1977 festgelegt,

sodass schon kleinste Anpassungen eine Anderung des Staatsvertrags bedeutet hätten.

Auch aktuelle Verkehrsgutachten bestätigen, dass sich der Verkehr durch Riehen und am

Tüllinger Berg stark vermindern wird. Aber die Einstellung zum Umweltschutz hat sich

zwischen 1977 und 2004 gravierend geändert, und es ist unbestritten, dass das Projekt in

eine sensible Landschaft eingreift. Also hat man zusätzlich die Umsetzung ökologischer

Ausgleichsmassnahmen, zum Beispiel entlang der Wiese, vereinbart.

R.L.: Die Ingenieure erstellten einen detaillierten Gestaltungs- und Bepflanzungsplan, um

eine möglichst gute Einbindung der Zollfreien Strasse in das Umfeld zu erreichen. Die

Bundesrepublik stellt eine Million Franken zur Verfügung, um im Nachgang zusätzliche

Massnahmen für den Umweltschutz umzusetzen. Nachdem das Projekt in der Schweiz den

vollen Rechtsweg gegangen war, wurden im Januar 2006 die Bäume gefällt und Mitte

2006 mit dem Bau der Wiesebrücke begonnen.

TEC21: Nach schweizerischen oder deutschen Vorschriften?

B.M.: Kernbedingung des Projekts ist, dass Deutschland in der Schweiz baut, das heisst,

das deutsche Bauvertragsrecht gilt. Die Arbeiten wurden EU- und schweizweit ausgeschrie-

ben, Gebaut wurde nach den deutschen Bauvorschriften, es sei denn, es galten in der

Schweiz schärfere Bedingungen - dies ist insbesondere im Umweltbereich der Fall -, dann

wurden diese als Basis genommen. lm Vertrag geregelt ist auch, dass deutsche Materialien

ohne Zollmodalitäten in der Schweiz für die Zollfreie verbaut werden können.

TEC2l: Können Sie etwas zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sagen?

R.L.: Die Schweiz und Deutschland sind föderale Staaten, beide mit gewachsenen Struktu-

ren. Auf der Ebene Regierungspräsidium Freiburg und Tiefbauamt Basel-Stadt arbeiteten

wir gut zusammen. Zum Beispiel sollte der Tunnelausbruch nicht durch Riehen iransportiert

werden, deshalb haben die Deutschen zuerst die Brücke gebaut und das Material über die

bestehende Strasse rückwärts gezogen.

B.M.:Wir kennen uns und arbeiten auch in anderen Projekten zusammen, Aberfür eine

Bewilligung muss das Dossier entweder nach Stuttgart und Bonn oder nach Bern geschickt

werden, Das gilt auch, wenn es um scheinbar kleine Massnahmen geht wie das Pflanzen

von einigen zusätzlichen Bäumen. Diese Distanz dient zwar auch der Kontrolle, aber der

Dienstweg ist schon sehr lang.

TECZI: Wie ist der Zugang generell geregelt?

B.M.: Die Strasse wird - auch heute noch - eingezäunt, und es gilt ein Betretungsverbot.

Nur im Notfall darf davon abgewichen werden. Bei Unfall, Brand oder anderen ausser-

gewöhnlichef Vorfällen gibt es eine Möglichkeit, von Schweizer Terrain aul die Zollfreie zu

kommen. Die deutsche Polizei hat die Polizeihoheit. Die Schweizer Polizei hat das Recht,
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<Es ist unbestnitten, dass
das Projekt in eine sensjble
Landschaft eingreift. >

"Wie 
jedes Baupnojekt ist jedes

gnenzübenscheitende Projekt ein
interessanter Sondenfall. Bei den

S-Bahn stehen win zum Beispiel
vor dem Problem den untenschied-
lichen Betniebsspannungen.>l

jederzeit einzugreifen, wenn Verfehlungen zu befürchten sind, die sich auf die Schweiz

auswirken könnten. Bei einem Brand oder Unfall entscheidet die Leitstelle in Lörrach, wer

aufgeboten wird. Der Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum hat in dieser Hinsicht

vieles vereinfacht.

TEC2l: Der Eröffnungstermin wurde immer wieder verschoben. Wann wird das erste Auto

die Städteverbindung nutzen können?

R.L.: Der Kanton Basel-Stadt geht davon aus, dass das Schweizer Teilstück im Frühjahr

2013 fertig ist und die Strasse eröffnet wird. Falls das nicht so ist, bittet die Schweiz die

deutsche Seite um schriftliche Mitteilung.

TEC2I: Was könnte den Eröffnungstermin noch gefährden?

R.L.: Über die Forderung der Stadt Lörrach nach einem Kreisverkehr an der Anschlussstelle

hai man lang diskutiert. lch kann nicht nachvollziehen, dass die Forderung erst kurz vor

Projektabschluss auf den Tisch kam, obwohl die Ausgestaltung der Strasse schon lang be-

willigt ist. Die Stadt Lörrach wusste, dass das Regierungspräsidium Freiburg als Vertreter

der Bundesrepublik Deutschland von der Schweiz mit dem Eröffnungstermin unter Druck

gesetzt wird,

B.M.: Wir bemühen uns natürlich, den Termin zu halten, Seit Mitte Januar steht fest, dass

ein Kreisverkehr gebaut wird, dafür muss aber die Baugenehmigung geändert werden,

was mit einem nicht absehbaren Zeitaufwand verbunden ist. Die Baupiste für den Tunnel ist

aber noch vorhanden, und die Strasse kann allenfalls provisorisch angeschlossen werden.

Wir wollen Spannungen vermeiden, denn bisher ist alles in guter Atmosphäre gelaufen,.

TEC21: Können die Planung und der Bau der Zollfreien Strasse als exemplarisch für grenz-

überschreitende Arbeit gelten?

B.M.: Momentan bauen die SBB auf deutschem Grund bei Jestetten die Bahnstrecke

Zürich-Schaffhausen zweigleisig aus. Das Grundsystem ist das gleiche, und die Zusammen-

arbeit zwischen den lngenieuren funktioniert auch hier gut.

R.L.: Das grenzüberschreitende Bauen wird immer stärker kommen, vor allem in der Agglo-

meration Basel. Zurzeit bauen wir das Tram B nach Weil, Tram 3 wird nach Frankreich führen.

Wir planen die Umnutzung des Hafengebiets mit Brückenschlägen nach Deutschland und

Frankreich. Klar gibt es Reibereien, wir wollen das nicht leugnen. Bei der S-Bahn stehen wir

zum Beispiel vor dem Problem der unterschiedlichen Betriebsspannungen und der unter-

schiedlichen Stromversorgung. Wie jedes Bauprojekt ist jedes grenzüberscheitende Projekt

ein interessanter Sonderfall; man braucht viel Erfahrung und lernt aus Fehlern.

Daniela Dietsche, dietsche@tec21.ch

Anmerkung
1 Antikel LB des Ventrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesnepublik

Deutschland üben die Strasse zwischen Lörrach und Weil am Rhein auf schWeizenischem Gebiet

vom 25. Apnil 1,977 lautet: <Dle Vertragssiaaten ennichten eine gemischte deutsch-schweizerische
Kommission mit den Aufgaben, Fnagen zu enönten, die sich im Zusammenhang mit den Dunchfühnung

dieses Ventrags und den technischen Veneinbanung engeben; den beiden Regienungen Empfehlungen,

auch über etwaige Abändenung dieses Vertnags und der technischen Veneinbanung, zu untenbneiten und

zur Beseitigung von Schwierigkeiten den zuständigen Behönden geeignete l\4assnahmen zu empfehlen.

Die Kommission besteht aus fünf deutschen und fünf schweizenischen l\4itgliedenn, die sich von

Sachverständigen begleiten lassen können. Die Regierung jedes Vertnagsstaats beste'llt ein lVlitglied

ihrer Delegatjon zu denen Vonsitzenden. Jeden Delegationsvonsitzende kann die Kommission durch

Ersuchen an den Vorsitzenden den anderen Delegation zu einer Sitzung einbenufen, die auf seinen

Wunsch spätestens innenhalb eines l\4onats nach Zugang dieses Ersuchens stattfinden muss."



20 ZOLLFREIE STRASSE BASEL rEC?r L0/20L3 rEC2L L0/20L3

UBER FREMDES TERRAIN

Eine rund 800 Meterlange Stnasse mit Bnücke und Tunnel im Gnund-
wasserschutzgebiet zu erstellen ist eine technisch machbane, fast schon
alltägliche Ingenieunaufgabe. Beim Bau den gnenzüberschreitenden
Verbindungsstnasse zwischen Lörrach und Weil am Rhein galt es aber vor
allem, die venschiedenen schweizenischen und deutschen Vonschriften
und Gesetze im Auge zu behalten, die vielen Projektbeteiligten und Amts-
stellen zu koondinienen und einzubinden und auf politisch motivierte
Vorstösse gegen das Bauvorhaben zu reagieren.

Grundlage der Planung ist das genehmigte Projekt vom 23. April '1991 mit der Linienführung,

die im Staatsvertrag zwischen der Schweizer Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik

Deutschland 1977 festgelegtqwde (vgl. lnterview S. 16). Die Strasse führt über eine Länge

von rund 738 m über schweizerisches Gebiet. Der Trassenverlauf wird durch die Anschluss-
punkte an die Bundesstrasse 317 in Lörrach und Weil am Rhein lagemässig sowie durch

die Anschlussbedingungen der angrenzenden Strassen, den Hochwasserstand der Wiese

und die Unterquerung der Weilstrasse höhenmässig bestimmt.

UM 1O% HOHERER PROJEKTIERUNGSAUFWAND
Die Projektierung erfolgte grundsätzlich nach deutschen Gepflogenheiten. Die Bauherrschaft

beauftragte das Basler lngenieurbüro Gruner mit der Erarbeitung des Vorprolekts. ln den

folgenden Projektphasenl ging es für die Planer auch darum sicherzustellen, dass die

schweizerischen Belange berücksichtigt werden. Für die Ausführung gingen die Projekte

zum deutschen Unternehmer über, der, wie in Deutschland üblich, die Detailprojekte erar-

beitete. Davon ausgenommen waren nur die Sicherung der Widerlager der bestehenden

Weilstrassenbrücke und der Baugrubenabschluss des Rutschhangs Schlipf. Alle Projektteile

mussten vom Kanton Basel-Stadt und von den deutschen Behörden, das heisst dem Regie-

rungspräsidium Freiburg, dem Landesverkehrsministerium in Stuttgart und dem Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Bonn, bewilligt werden. Dies führte zum

Beispiel 2ur sogenannten Allmendzirkulation im Kanton Basel-Stadt, bei der alle interessierten

Amter das Projekt zur Prüfung und gegebenenfalls zur Genehmigung erhalten. Bei der
Ausführung wurden die Projekte von deutschen Prüfingenieuren genehmigt. Sämtliche

Ausführungspläne gingen zudem noch zum Kanton Basel-Stadt zur Genehmigung.

Das Sicherheits-, Betriebs-, und Einsatzkonzept für den Tunnel zu erarbeiten erwies sich als

besonders schwierig, da sich die deutschen Richtlinien für die Ausgesialtung und den

Betrieb von Strassentunneln der Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen

(RABT) und die schweizerische Störfallverordnung mit den Sicherheitsvorschriften für

die Betriebs- und Sicherheitsanlagen zum Teil wesentlich unterscheiden. Da die Schweizer

Vorschriften höhere Anforderungen stellen, wurden sie zusätzlich zu den RABT mass-

gebend. Ausserdem mussten die Planenden die Grenzsicherung und Zutrittsüberwachung

berücksichtigen. Stör- und Notfallmeldungen erfolgen grundsätzlich über die integrierte

Leitstelle Lörrach. Die deutschen Feuerwehren haben Zutritt zur Diensteinfahrt über Schwei-

zer Gebiet, Die Berufsfeuerwehr Basel kommt nur bei Überlastung der deutschen Feuer-

wehr zum Einsatz.

Der Projektierungsaufwand für das grenzüberschreitende Projekt war um rund 10% höher

als bei einem rein schweizerischen Projekt. Die Mehrkosten wurden nicht durch deutsche
Normen und Ausschreibungsrichtlinien generiert, sondern durch die umfangreiche Koordina-

tionstätigkeit zwischen deutschen und Schweizer Vorschriften und Behörden sowie das

Abwenden oder Bereinigen von politisch motivierten Vorstössen gegen das Bauvorhaben.
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AM BAU BETEILIGTE
Bauherrschaft: Bundesnepublik Deutschland,
ventreten durch das Regienungspnäsidium
Fneiburg in Koondination mit dem Bau- und

Venkehnsdepantement des Kantons
Basel- Stadt
Entwunf splanung, Bauüberwachung aller
Anlageteile bis 2012: Gnunen AG, Ingenieure
und Planer, Basel
Bauaufsicht bis Ausfühnungsplanung und
AusschFeibung: Rapp Regioplan GmbH,
Lönnach (D)

Bauausführung Tunnel und Trassee: ARGE
Glass GmbH Bauunternehmung, Mindelheim
(D); eauen Spezialtiefbau GmbH, Schnoben-
hausen (D)

Bauausführung Brücke, Regenbecken, Ven-
stärkung Weilstnasse: Implenia Deutschland
Ausführungsplanung der ARGE:
Schüsslen-Plan, Ingenieurgesellschaft mbH,
D üsseldonf (D)

Prüfingenieun: Knebs und Kiefen,
Benatende Ingenieune fün das Bauwesen,
Kanlsnuhe (D)

Umweltbaubegleitung: ING E Tenum,
Raum- und Umweltplanung, Liestal BL
Gestaltungs- und Bepflanzungsplan:
Gnuner AG, Ingenieune und Planen, Basel
Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
Ingenieurbüro Chnistian Raiben GmbH,

Wehr (D)

Geologische Betreuung: Dn. von Moos AG,
Zünich; Geotechnisches lnstitut GmbH, Wejl

am Rhein (D)

Erschütterungsmessungen: Geotechnisches
Institut AG, Basel
Geodätische Vermessung: Büro fün Vermes-
sung und Planung, Dipl.-Ing. Dietman lVlatt,
Schopfheim (D)

Lärmmessung: Rutishauser Ingenieurbüro fün
Bau, Venkehr und Umwelt GmbH, Zünich
Batonkontrollprüfungen: Instjtut für Bau-
stoffprüfung Waldkirch GmbH, Waldkinch (D)

Sicherheits-, Betriebs, und Einsatzkonzepte:
Grunen AG, Ingenieune und PIanen, Basel
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01

01 Den 388 m lange Tagbautunnel ist nun 50
bis 70 cm stark überdeckt. Seine lichte Höhe
betnägt 4.50 m Verkehrsnaum plus 30 cm fün
Installationen und Signalisation. Seit'lich sind
1 m bneite Notgehwege angeondnet. Die Tröge
führen die Strasse von der Oberfläche zum

Tunnel und bestehen aus einen massiven
Bodenplatte mit seitlichen Stützmauenn.
(Fotos und Längenpnofil: Gnunen AG)
02 Oje 139 m lange und 10.56 m bneite Wiese-
bnücke besteht aus einem dneifeldnigen Hohl-
kasten aus Spannbeton mit aussenliegenden
Vorspannung und Stützweiten von 42.77, 53.46
und 42.77 m. Die Bnückentnäger sind 2.20 m

hoch, die lichte Höhe des Hohlkastens betnägt
1.60 m.

03 Zwischen Tunnel und Brücke überwindet die
Strasse einen Höhenunterschied von 12.10 m

mit einer Längsneigung von 4.Oo/o. Das mini-
male Längsgefälle betnägt 0.8V0. Zwischen
Bnücke und Trog Ost, im Bereich der Grund-
wassenschutzzone, musste die Stnasse mit
Betonleitmauern ausgebildet wenden, damit
kein Wasser von der Strasse ins Gelände
fliessen kann.

Landeggrenze

02

INGENIEURBAUWERKE IM GEWASSERSCHUTZGEBIET
Die Strasse liegt in der Grundwasserschutzzone S22, deshalb sind während der Bau- und

Unterhaltsarbeiten wie auch im Betrieb spezielle Massnahmen zur Reinhaltung der Gewäs-

ser, besonders des Grundwassers, nötig. Es gelten die Gewässerschutzvorschriften der

Schweiz und des Kantons Basel-Stadt. Die Weilstrasse ist generell mit einem Verbot für

Fahrzeuge mit wassergefährdenden Ladungen belegt. Die neue Strasse dagegen wird so

gestaltet sein, dass Transporte von wassergefährdenden Flüssigkeiten möglich sind.

Alle Bauwerke waren deshalb so auszubilden, dass keine wassergefährdenden Flüssigkei-

ten ins Grundwasser austreten konnten und sie im Endzustand keine Grundwasserbarriere

bilden. Daher sind alle Bauten als dichte Wanne ausgebildet und mit Anprall- und Abirr-

schutz für Fahrzeuge versehen. Gegen die Barrierewirkung wurden auf der mittleren

Grundwasserkote, beidseitig des Tunnels und der Tröge, Längssickerleitungen gelegt, die

über Querleitungen (Düker) mit dazugehörigen Spülschächten die beiden Grundwasser-

leiter verbinden. Die deutschen Behörden haben diese Auflagen auch für Bauteile auf ihrem

Hoheitsgebiet eingehalten, obwohl jenseits der Grenze keine Schutzzonen sind. Während

des Baus betrieben die ausführenden Unternehmungen zustromseitig Entnahme- und ab-

stromseitig Rückgabebrunnen ausserhalb der Baugrubenumschliessung. Die lnstallations-

flächen wurden befestigt. Das Baustellenabwasser musste gefasst, mit Ölabscheider, Ab-

setzbecken und Neutralisation gereinigt und über die Kanalisation abgeleitet werden, ln die

Wiese durfte nur sauberes Wasser aus den Filterbrunnen abgegeben werden. Die Unter-

nehmungen waren angehalten, nur für Gewässer unbedenkliche Betonsorten zu verwenden.

Baustellentanks von 1000 I Inhalt mussten bewilligt und ausserhalb der Schutzzone befüllt

werden. Das Amt für Umwelt des Kantons Basel-Stadt genehmigte vor Baubeginn sämtli-

che Plätze, Arbeiten und Geräte, auch auf den Baustellen im deutschen Gebiet.
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ZAH LEN

Bemessungsmengen Varkehr:
DTV: 19 000 Ktz/rag
Lastwagenanteil am Tag: 10 o/o

Lastwagenanteil in der Nacht: 5 q/o

Den Spitzenstundenanteil wunde mit 1 2 bis
15 9/o angenommen. Danaus ergibt sich gemäss

RSIO 01 für den Obenbau die Bauklasse I
Entwurf6geschwindigkeit 60 km/h

Dimensionen:
Länge Wiesebrücke: 139 m

Länge offene Strecke:102 m

Länge Tnog Ost:71 m

Länge Tunnei: 388 m

Länge Tnog West: 108 m

Fahnbahnbneite 2 x 3.75 m = 7.50 m

Bauzeit: 2006 bis 2013
Kosten: rund 60 lvlio. EUR

Anmerkung
I Leistungsphasen, die die Gnunen AG bearbei-
tete: (2) Vorplanung (Projekt- und Planungsvon-
beneitung), Enanbeiten den wesenUichen Teile

einer Lösung der Planungsaufgabe; (3) Entwunfs-
planung (System- und Integnationsplanung),
Enanbeiten den endgültigen Lösung den Planungs-
aufgabe; (4) Genehmigungsplanung, Erarbeiten
und Einreichen den Vonlagen fün die enforden-
lichen Genehmigungen oden Zustimmungen;
(5) Ausfühnungsplanung fün die Baugnube im
Bereich Schlipf; (6) Vonbeneitung den Vengabe,

Enmitteln den Mengen und Aufstellen vün Leis-
tungsverzeichnissen; (8) Objektüberwachung
(Bauüberwachung), Übenwachung der Ausfüh-
nung des 0bjekts.
2 www.bafu.admin.ch: Die Schutzzone S2 soll von

allem sichenstellen, dass keine knankheitsennegen-
den Mikroonganismen ins Trinkwassen gelangen

und das Gnundwassen auf der letzten Fliessstne-
cke bis zun Fassung nachteiiig beeinflusst oden

behindert wind. Es ist dont deshalb grundsätzlich
verboten, Gü1le auszubningen. Die Versickerung
von Abwasser sowie das Enstellen von Bauten und

Anlagen sind ebenfalls nicht zulässig.

NACH SCHWEIZER UND DEUTSCHEN VORSCHRIFTEN BAUEN

Alle lngenieurbauwerke sind in Stahlbeton ausgeführt. Die Bemessung erfolgte jeweils

nach deutschen Normen; die Betonqualität ebenfalls, wobei diese der Norm EN/SN 206-1

entspricht. Bei den Randbedingungen der Ausführung und Umgebung, wie zum Beispiel

dem Grundwasserschutz, kamen die jeweils schärferen Auslegungen der schweizerischen

beziehungsweise deutschen Normen und Gesetze zur Anwendung.

Als erstes Baulos wurde 2004 die 139 m lange Wiesebrücke vergeben, deren Bau jedoch

nach Demonstrationen und Einsprachen erst unter Polizeischutz 2006 begonnen wurde. Sie

besteht aus einem dreifeldrigen Hohlkasten aus Spannbeton mit aussenliegender Vorspan-

nung. Speziell an der Vorspannung ist, dass in den Querträgern und Widerlagern bereits

Aussparungen vorgesehen sind, um bei allfällig höheren Verkehrslasten mit zusätzlichen

äusseren Spanngliedern einfach die Traglasten erhöhen zu können. Solche Tragsicherheits-

reserven für mögliche künftige Anpassungen kennen wir in der Schweiz nicht, Fundiert ist

die Brücke auI 21 m langen Bohrpfählen mit 1.2 m Aussendurchmesser. Die Fundation

musste mit verrohrten Pfählen hergestellt werden, damit keine Zementanteile ins Grundwasser

gelangten. Bevor die Unternehmungen mit dem zweiten Baulos für Strassen, Tunnel und

Tröge begannen, waren Vorbereitungsarbeiten nötig. Da der Baugrubenabschluss des Tun-

nels direkt hinter dem Widerlager der bestehenden Weilstrassenbrücke und die Tunnelsohle

tiefer als das Widerlagerfundament liegen, wurde dieses vorgängig freigelegt und gesichert.

Aus Gewässerschutzgründen konnte die Lockergesteinsschicht zwischen Fundamentsohle

und anstehendem Cyrenenmergel nicht einfach ausinjiziert werden. Die lngenieure sahen

deshalb hinter dem Widerlager eine Spundwand und unter der Brücke einen doppelten
senkrechten Rohrschirm als Dichtwand vor. lm Anschluss konnte der 388 m lange Tunnel in

offener Bauweise erstellt werden, Die 10 m langen Elemente des rechteckigen Betonrahmen-

bauwerks sind über wasserdichte Dilatationsfugen und Querkraftdorne verbunden. Die

Überdeckung des Tunnels ist mit 50 bis 70 cm sehr knapp, der Strassenkoffer liegt direkt

auf der Decke.

Das alte Schwimmbad der Gemeinde Riehen fiel der Zollfreien Strasse zum Opfer. Das ge-
plante neue Naturbad wird gegenüber dem alten Standort in westliche Richtung verschoben

und liegt teilweise auf dem neuen Tunnel (vgl. "Planschen auf der Tunneldecke, S. B). Als

Folge musste die lnteraktion von Schwimmbad und Tunnelkonstruktion bezüglich Brand im
Tunnel und Wassereinbruch aus den Badebecken untersucht werden.

ZOLLFORMALITATEN UNB ABGABEN
Die Baustellen waren während der Bauzeit eingezäunt und an der Grenze mit abschliess-
baren Toren gesichert, die ausserhalb der Arbeitszeiten abgeschlossen waren, um unbe-
fugte Grenzüberiritte zu verhindern. Nach Staatsvertrag konnten sämtliche Baumaterialien,

Maschinen, Geräte, Pflanzen usw. zollfrei eingeführt werden, wenn sie ausschliesslich

für dieses Projekt gebraucht wurden, Für Waren wie Beton, die in der Zollfreistrasse verblei-

ben oder verbaut werden, gilt das nur, wenn sie frei über die Baustellenzugänge an der
Grenze eingeführt werden, das heisst nicht über eine offizielle Zollstelle. Das innerhalb der
Schweizergrenze verbaute Volumen unterlag der Schweizer Mehrwertsteuer, Die schweize-

rischen und deutschen Zollbehörden bewilligten jeweils vor den Arbeiten die Ein- und

Ausfuhren.

Ausgeschrieben wurde nach öffentlichem Beschaffungsrecht der EU, die grossen Lose also

europaweit. Sämtliche Arbeiten wurden von deutschen Firmen ausgeführt, mit Haupt-

zugängen direkt über die Grenze und nicht über das Schweizer Strassennetz, trotzdem galt

für alle Fahrzeuge über 3.5 t die Schwerverkehrsabgabe der Schweiz. Alle Firmen und

die auf der Baustelle Beschäftigten benötigten eine Grenzerlaubnis, um unbeschränkt über
die Grenze zu wechseln.

Hermann Käser, Dipl. Ing. ETH/SIA, Stv, Leiter Geschäftsbeneich Tiefbau, Henmann.Kaesen@gnunen.ch
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DER RUTSCHHANG SCHLIPF
Der Bau des Tagbautunnels den Zollfneien Strasse am Fuss des Rutsch-
hangs Schlipf weckte bei Anwohnern die alte Sorge, der Hang könne sich
dunch die Bauarbeiten venstärkt in Bewegung setzen. Der Einschnitt in den
Rutschhang ist jetzt mit übenlangen Ankenn gesichent.

Der Rutschhang Schlipf liegt am Fuss des Tüilinger Bergs (460 m ü. NN) in unmittelbarer

Nähe zum Fluss Wiese in einem Trinkwasserschutzgebiet. Für diesen Bereich des Tüllinger

Bergs ist aus dem Jahr 1758 nach einem Starkniederschlag ein grosses Rutschereignis

dokumentiert. Zulelzlergab sich 1912 eine Rutschung von grösserem Ausmass. Auch heute

noch werden verschiedene Hanginstabilitäten beobachtet, die sich jedoch in mindestens

100 m Abstand vom Tunnel befinden. Seit 30 Jahren wird der Hang messtechnisch überwacht.

Eine Hanginstabilität in vergleichbarer Geologie wurde an einem Einschnitt fur die A9B in

rund 5 km Luftlinie entfernt wenige Jahre zuvor aktiviertl, was zusätzlich auf eine Gefähr-

dung für das Bauvorhaben hinwies. Die Planung der Baugrubensicherung hatte also neben

den üblichen statischen Aspekten sicherzustellen, dass eine Aktivierung der Rutschungen

vermieden wird.

Durch den Projektgeologen wurde auf Basis vorhandener Bohrungsdaten und neuer Erkun-

dungsbohrungen ein geologisches Modell erstellt und Baugrundkennwerte für die einzelnen

Bodenschichten vorgegeben.2 In der Baugrube Schlipf steht unter 5 bis 7 m mächtigen

Wechsellagerungen aus Wieseschotter und altem Rutschmaterial Cyrenenmergel3 an.

Dieser ist in den oberen 2 m verwittert beziehungsweise angewittert und darunter kompakt.

Die hydrogeologischen Verhältnisse im Grundwassergebiet der Langen Erlen werden durch

den Schotter als Grundwasserträger mit hydraulischen Leitfähigkeiten (Durchlässigkeitsbei-

werte, k-Werte) zwischen 3.0 x 10-3 m/s bis 7.5 x 10 3 m/s dominiert.4 Die unier dem Schotter

bef indlichen und mit k-Werten zwischen 1 .O x 10-7 m/s bis 1 .O x 10-B m/s vergleichsweise

wenig durchlässigen Schichten bilden die Basis des Grundwasserträgers. Das Grundwas-

ser speist sich hauptsächlich aus der lnfiltration des Flusses Wiese und durch Anreiche-

rungsfelder. lm Projektgebiet, das sich am Nordrand des Grundwassergebiets befindet, fin-

det zusätzlich eine lnfiltration durch das Hangwasser des Tüllinger Bergs statt.

HANGSEITIGER BAUGRUBENABSCHLUSS
Die Baugrube Schlipf ist im kritischen Rutschhangbereich 7.5 m tief. Die in einigen Vorprojekt-

studien untersuchte Deckelbauweise wurde nicht weiter verfolgt, da mit einem klassischen

Baugrubenverbau mit Zusatzmassnahmen und mit Blick auf das messtechnisch belegte

"gutmütige" Verhalten des Hangs ebenfalls ein sicheres Konzept vorgelegt werden konnte.

Es wurde so ausgelegt, dass der Baugrubenverbau hangseitig statisch in der Lage ist, den

ungünstigsten Gleitkörper zu stabilisieren, aber keine Kräfte in Richtung der Gewässerseite

abgibt. Mittels klassischer Verfahren zur Berechnung der Böschungsstandsicherheits wurde

im massgebenden Schnitt ein ungünstigster Gleitkörper bestimmt, wobei die als Baugruben-

wand dienende und 5.50 m eingebundene Spundwand als Scherwiderstand angesetzt

wurde. Um den Widerstand der eingebrachten Spundwand zu vergrössern, wurde eine

Schlossverpressung6vorgesehen. Der Baugrubenverbau wurde so dimensioniert, dass die

aus diesem Gleitkörper resultierenden hangabwärts gerichteten Kräfte aufgenommen wer-

den können. Zu diesem Zweck wurden vorgespannte überlange Litzenanker in zwei Lagen

im Cyrenenmergel gestaffelt angeordnet. Die erforderliche Ankerkraft differierte erwartungs-
gemäss zwischen dem regulären statischen Nachweis des Baugrubenabschluss und dem

Ansatz der Kräfte eines ungünstigsten Gleitkörpers. lm Sinne einer wirtschaftlichen Optimie-

rung wurden unter Nutzung der Beobachtungsmethode und Zusatzmassnahmen nur ein
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Drittel der für den ungünstigsten Gleitkörper notwendigen Anker eingebaut. Trotzdem lag

die Ankermenge immer noch klar über der notwendigen Mindestmenge aus der regulären

Baugrubenstatik, Ausserdem wurde in Tunnellängsrichtung ein etappenweiser Aushub

der Baugrube im Pilgerschrittverfahren (1l3l2l3l1l3l2l3ll) vorgeschrieben, Für den Fall ver-

stärkter Deformationen hätten diese kurzen Baugrubenabschnitte durch Zusatzanker ge-

sichert werden können.

GEWASSERSEITIGER BAUGRUBENABSCHLUSS
Auf der dem Fluss Wiese zugewandten Baugrubenseite ist mit geringen Lasten aus Erd-

druck zu rechnen, hier ist das Bemessungshochwasser der massgebende Belastungsfall

Zusätzlich verläuft eine bestehende Abwasserleitung mit 1.96 m Aussendurchmesser
aus Lörrach kommend nah am neu zu erstellenden Tunnelgewölbe. In Richtung Weil am

Rhein entfernt sich diese Leitung vom Tagbautunnel. Um die ununterbrochen in Betrieb

Weil mühleteich
Tunn el oso

Wiese

Wieseschotten

01 Massgebendes geologisches Pnofil.
(Gnafiken: Gruner AG)
02 Schnitt dunch die Baugnube im Bereich den

Wiesebnücke.

Boh nu ng

-?.7 5

Gehängelehm/
Rutschmatenial

o
c
O
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o'a
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L
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03

03 Das Gelände am Fuss des Tüllinger Bergs
vor Baubeqinn des Tunnels. Obwohl den

Rutschhang seit 30 Jahren messtechnisch
überwacht wind, löste die Vorstellung, dass
dont ein Tunnel gebaut wenden sollte, bei den

Anwohnenn ein flaues Gefühl aus. Dass Teile
dieser sensiblen Landschaft fün eine Stnasse
geopfert werden sollten, stiess nicht überall
auf Zustimmung. (Foto: Gnunen AG)

Anmerkungen
1 Wichten, L.; lVeinigen, W. (1988): Pnobleme bei

den Henstellung einen verankenten Stüzmauen in

tentiänen l\4engeln und Sandsteinen - eine Fal1stu-

die. Seminan Felsmechanik und Ingenieungeologie

Technische Akademie Essl'ingen.

2 Ulnich, J.; Weben, R. (2012): Tagbautunnel den

8317 am Hangfuss des Schlipfs (n'iehen BS):

Geotechnjsche Enkundung und Übenwachungs-

massnahmen. Mitteilungen den Geotechnik

Schweiz Nr. 165, Henbsttagung 2012 in Basel.

3 Den Cynenenmergel (Tentiän, Chattien) bestehi
aus siltigen, mengeligen Tonen und tonigen

M ergeln.
4 Huggenbergen, P. (2005): Die geologisch-hydno-

geologische Situation und ihne Implikation fÜn das

Pnojekt. Dokument zun ausserondentlichen Sitzung

des Gnossen Rates zun Zo'llfreien Stnasse 12,

lVlärz 2005.
5 Benechnung der Böschungsstandsicherheit
nach Janbu und Krey.

6 Schlossvenpnessung: Hierbei wird das Spund-
wandschloss werkseitig dnei bis fünf lvlal pno

Laufmeten mit Pnesstellen vensehen, sodass ein

besseren Verbund zwischen den Einzelbohlen
gewährleistet ist.

befindliche Leitung nicht durch die Spundung zu gefährden, wurde die Baugrubenwand so

gelegt, dass die Leitung teilweise innerhalb und teilweise ausserhalb der Baugrube verläuft,

Damit wurde aber die Realisierung einer Durchlasskonstruktion erforderlich, die einen was-

serdichten Abschluss zwischen Leitung und den Spundwänden sicherstellt. Hierzu wurde

per Jetting unterhalb der Leitung und bis zu den Spundwänden beidseitig abgedichtet, Eine

Injektionslösung ohne Zement unter Nutzung von Hüttensand mit einem Gips-Kalk-Gemisch

als Anreger erwies sich als nicht praktikabel, Oberhalb dieses Bereichs konnte nachfolgend

mit einer geschalten Stahlbetonwand der Baugrubenabschluss vervollständigt werden.

Sobald die Anker der Hangseite vorgespannt waren, erstellte die Bauunternehmung eine

Spriessung auf die gegenüberliegende Wand. Der tiefere Baugrubenabschnitt ist mit zwei

Spriesslagen gesichert. lm anschliessenden flacheren Bereich der Baugrube mussten mög-

liche Verformungen der Spundwand begrenzt werden, um die Leitung zu schützen.

ERFOLGREICHE MASSNAHMEN
Erfahrungen in vergleichbarem Untergrund haben gezeigt, dass ein Vorbohren für das

Rammen der Spundwände in der vorliegenden Geologie nötig sein kann, Testrammungen

bestätigten dies. Um grundwasserschonend zu bauen, schlug der Unternehmer für die

Erstellung der Verpressstrecken der Litzenanker pH-Wert-Sonden vor, die - am oberen

Ende der Verpressstrecke angeordnet - anzeigen sollten, wann der Suspensionsspiegel sei-

nen Sollstand im Bohrloch erreicht hat, Diese Technologie sollte verhindern, dass Suspen-

sion in den durchlässigen Schotter läuft und das Grundwasser belastet. Diese interessante

Lösung konnte aber in der Praxis nicht erfolgreich eingesetzt werden, sodass auf eine einfa-

chere, jedoch weniger zuverlässige Methode zurückgegriffen werden musste. Das

Deformationsverhalten des Hangs änderte sich weder bei der Erstellung der Baugrube

noch im Nachhinein. Nach wie vor wird in einzelnen und kleinräumig begrenzten Volumina

des oberflächennahen Gehängelehms ein Kriechverhalten beobachtet, das aber durch den

Tunnel beziehungsweise dessen Baugrube nicht beeinflusst wird. Hinweise auf eine gross-

räumliche Aktivierung des Hangs können aus den Messresultaten und den turnusgemässen

Überwachungen nicht abgeleitet werden. Mit den ausgeführten Massnahmen konnte den

Anforderungen und Bedenken erfolgreich begegnet werden, Der grenzüberschreitende

Bau erlaubte es den lngenieuren, die gar nicht so unterschiedlichen Philosophien auf den

beiden Seiten gemeinsam einzusetzen und ein geotechnisches Projekt erfolgreich

abzuschliessen.

Laurent Pitteloud, dipl. Bauingenieun ETH, Leiten Abteilung Geotechnik, launent.pitteloud@gnuner,ch

Jörg Meier, Dn.-Ing., Pnojektleiten Geotechnik, joeng.meien@gnuner.ch
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